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Öffentliche Bekanntmachung der  
Jahresabschlüsse der Stadt Velbert 2008 und 2009 sowie  

Entlastung des Bürgermeisters  
 
 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 14.12.2010  folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
1. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW werden die vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-

prüften Jahresabschlüsse zum 31.12.2008 und 31.12.2009 festgestellt. 
 
2. Dem Bürgermeister wird Entlastung für die Jahresabschlüsse zum 31.12.2008 und 

31.12.2009 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW erteilt. 
 
 
Der im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 
6.214.056,37 € wird wie folgt behandelt: 
 
1. Der Jahresüberschuss der Kriegerheimstättenstiftung in 

Höhe von wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 
49.089,47 € 

2. Der Jahresfehlbetrag der Adalbert und Thilda-Colsman-
Stiftung  
in Höhe von  
wird durch Entnahme aus der Stiftungsrücklage gedeckt. 

 
13.784,62 € 

3. Der Jahresüberschuss der Pleiß-Stiftung in Höhe von  
wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 

73,56 € 

4. Der Jahresüberschuss der Kulturstiftung PRO VELBERT in 
Höhe von wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 

3.303,33 € 

5.  Der Jahresfehlbetrag des städt. Haushalts in Höhe von 
6.252.738,11 € wird durch  
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 
und durch 
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 
gedeckt. 

 
 

5.272.283,58 € 
 

980.454,53 € 
 

 
 
Der im Jahresabschluss zum 31.12.2009 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 
35.179.290,66 € wird wie folgt behandelt: 
 
1. Der Jahresüberschuss der Kriegerheimstättenstiftung in 

Höhe von wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 
52.294,60 € 

2. Der Jahresüberschuss der Adalbert und Thilda-Colsman-
Stiftung  
in Höhe von  
wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 

 
20.132,67 € 

3. Der Jahresfehlbetrag der Pleiß Stiftung in Höhe von  
wird durch Entnahme aus der Stiftungsrücklage gedeckt. 

259,38 € 

4. Der Jahresüberschuss der Kulturstiftung PRO VELBERT in 
Höhe von wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 

2.620,30 € 

5.  Der Jahresfehlbetrag  des städt. Haushalts in Höhe von  
wird durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ge-
deckt. 

35.254.078,85 € 
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Bestätigungsvermerke des Rechnungsprüfungsausschusses:  
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht der Stabsstelle Rechnungs-
prüfung über die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2008 und 31.12.2009 in sei-
ner Sitzung am 02.12.2010 beraten, ihn sich zu eigen gemacht und folgende Bestäti-
gungsvermerke erteilt:: 
 

1. Bestätigungsvermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 

„Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Velbert 
zum 31.12.2008, in der Fassung vom 16.07.2010 – bestehend aus Bilanz, Ergeb-
nisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, Anhang und Lagebericht –, 
geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die Übersicht über die 
örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände hat die Stabs-
stelle Rechnungsprüfung in die Prüfung einbezogen. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gemeinderechtlichen Vorschrif-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürger-
meisters der Stadt Velbert. Aufgabe der Stabsstelle Rechnungsprüfung ist es, auf 
der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht abzugeben. 

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat ihre Prüfung nach den Vorschriften des § 
101 GO NRW unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinien des Instituts der 
Rechnungsprüfer (IDR) und in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage diente der VERPA-Prüferarbeitsplatz für 
kommunale Jahresabschlussprüfung. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss einschließ-
lich Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Aufgaben und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Velbert 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.  

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen Internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Über-
sicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie 
Anhang und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Velbert, die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang 
und Lagebericht sowie die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-
schaft. Die Stabsstelle Rechnungs-prüfung ist der Auffassung, dass die von ihr 
durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für eine Beurteilung 
bildet. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach Beurteilung der Stabsstelle Rechnungsprüfung entspricht der Jahresab-
schluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden 
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Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Stadt Velbert. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Velbert 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Velbert, den 02.12.2010 
 

gez. Peter Oentrich 
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 

 

2. Bestätigungsvermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 

 „Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Velbert 
zum 31.12.2009, in der Fassung vom 11.10.2010 – bestehend aus Bilanz, Ergeb-
nisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, Anhang und Lagebericht –, 
geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die Übersicht über die 
örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände hat die Stabs-
stelle Rechnungsprüfung in die Prüfung einbezogen. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gemeinderechtlichen Vorschrif-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürger-
meisters der Stadt Velbert. Aufgabe der Stabsstelle Rechnungsprüfung ist es, auf 
der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht abzugeben. 

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat ihre Prüfung nach den Vorschriften des § 
101 GO NRW unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinien des Instituts der 
Rechnungsprüfer (IDR) und in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage diente der VERPA-Prüferarbeitsplatz für 
kommunale Jahresabschlussprüfung. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss einschließ-
lich Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Aufgaben und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Velbert 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich fest-
gelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie Anhang und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Velbert, die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang 
und Lagebericht sowie die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-
schaft. Die Stabsstelle Rechnungs-prüfung ist der Auffassung, dass die von ihr 
durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für eine Beurteilung 
bildet. 
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Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach Beurteilung der Stabsstelle Rechnungsprüfung entspricht der Jahresab-
schluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Stadt Velbert. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Velbert 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Velbert, den 02.12.2010 

gez. Peter Oentrich 
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Bekanntmachung 
 
Die vom Rat in seiner Sitzung am 14.12.2010 festgestellten Jahresabschlüsse 2008 und 
2009 werden hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Jahresabschlüsse 2008 und 2009 sind gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat 
des Kreises Mittemann mit Schreiben vom 21.12.2010 angezeigt worden. Die Kenntnis-
nahme durch den Landrat des Kreises Mettmann wurde durch Verfügungen vom 
10.01.2011 (Jahresabschluss 2008) und 12.01.2011 (Jahresabschluss 2009) bestätigt. 
 
Die Jahresabschlüsse werden bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Rathausgebäude Thomasstraße 1 a, Velbert-Mitte, Abteilung Finanzdienste (Zimmer A 
213, A 241 und A 242) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandkommen der Be-
schlüsse des Rates zu den Jahresabschlüssen 2008 und 2009 nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

• die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Velbert, 20.01.2011 
 
 
gez. Freitag 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
zur Einziehung eines Teilstücks der Fußgängerzone Blumenstraße 

 
Die Stadt Velbert kündigt hiermit gemäß § 7 Absatz 4 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der zurzeit gültigen Fassung an, dass 
eine 
 

Teilfläche der Fußgängerzone Blumenstraße 
Gemarkung Velbert Flur 37 Flurstück Teil aus 501 

 
eingezogen werden soll. 
 
Karten der betroffenen Straße liegen bei dem Fachbereich 8 Technische Verwaltungs-
dienste – Fachgebiet Bauverwaltung -, Am Lindenkamp 31 in 42549 Velbert, Zimmer 114 
während der Sprechzeiten  
 
 montags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 dienstags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr 
 freitags  von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
zur Einsicht aus. Zusätzliche Termine können telefonisch unter der Rufnummer 02051/ 
262612 vereinbart werden. 
 
Gegen die Absicht der Einziehung können dort Bedenken und Anregungen schriftlich 
oder zur Niederschrift geltend gemacht werden. 
 
Nach Ablauf von drei Monaten – vom Tage nach der Veröffentlichung gerechnet – kann 
die Einziehung verfügt werden. 
 
Die Planskizze zeigt die Lage des betroffenen Gehweges an. 
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Velbert, 28.01.2011 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez.  
Güther 
Dezernent 
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Bekanntmachung 
über den 

 Bebauungsplan Nr. 821 – Birther Straße / von-Humboldt-Straße – 5. Änderung 
 als Satzung 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 30.11.2010 den Bebauungsplan  

Nr. 821 – Birther Straße / von-Humboldt-Straße – 5. Änderung als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt. 
  
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
 
Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 821 – Birther Straße / von-Humboldt-
Straße –  
5. Änderung bisher geltende Ortsrecht des Bebauungsplanes 821 – Birther Straße / von-
Humboldt-Straße –  wird aufgehoben und tritt mit Rechtsverbindlichkeit außer Kraft. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung und zusammenfassender Er-
klärung vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab in der Fachabteilung Umwelt und 
Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 

Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a  BauGB beachtlich sind. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der 
Bebauungsplan Nr. 821 – Birther Straße / von-Humboldt-Straße – 5. Änderung rechtsver-
bindlich.  

 
 
 
Velbert, 18.01.2011 
 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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                                                        Amtliche Bekanntmachung 
 
Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler des 4. Grundschuljahres zu den 
Hauptschulen, den Realschulen, den Gymnasien und der Gesamtschule der Stadt 
Velbert für das Schuljahr 2011/2012 
 
 
Hauptschulen 
 
Die Anmeldung kann zu den folgenden Schulen vorgenommen werden: 
 

- Städt.Gem.-Hauptschule „Am Baum“ 
- Velbert-Mitte 
- Kurze Straße 28, 42551 Velbert 
- Ganztagsschule 

 
- Hardenbergschule – Städt.Gem.-Hauptschule – 
- Velbert-Neviges 
- Waldschlößchen 37, 42553 Velbert 
- Ganztagsschule 

 
 
Realschulen 
 
Die Anmeldung kann zu den folgenden Schulen vorgenommen werden: 
 

- Heinrich-Kölver-Schule – Städt.Realschule – 
- Velbert-Neviges 
- An der Maikammer 46/54, 42553 Velbert 

 
- Städt.Realschule Kastanienallee 
- Velbert-Mitte 
- Kastanienallee 32, 42549 Velbert 

 
 
Gymnasien 
 
Die Anmeldung kann zu den folgenden Schulen vorgenommen werden: 
 

- Nikolaus-Ehlen-Gymnasium 
- Städt.Gymnasium – Sekundarstufe I und II 
- Velbert-Mitte 
- Friedrich-Ebert-Straße 81, 42549 Velbert 

 
- Städt.Gymnasium Velbert-Langenberg 
- Sekundarstufe I und II 
- Pannerstraße 34, 42555 Velbert 

 
- Geschwister-Scholl-Gymnasium 
- Städt.Gymnasium – Sekundarstufe I und II 
- Velbert-Mitte 
- von-Humboldt-Straße 56/58, 42549 Velbert 
- Ganztagsschule 
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Gesamtschule 
 

- Städt.Gesamtschule – Sekundarstufe I und II 
- Velbert-Mitte 
- Poststraße 117/119, 42549 Velbert 
- Ganztagsschule 

 
 
Die Anmeldungen finden wie folgt statt:  
 
Alle Schulen 14.02. bis 17.02.2011 von 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. 
 
Alle Schulen 18.02.2011 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
außer Gesamtschule:  21.02. bis 28.02.2011 nur nach telefonischer Ab-
sprache, 
 01.03. bis 03.03.2011 von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler für die Sekundarstufe II können an den drei 
Gymnasien und der Gesamtschule angemeldet werden. 
 
Bei der Anmeldung müssen bei allen Schulen der Anmeldeschein, die Geburtsur-
kunde oder das Stammbuch und das letzte Zeugnis bzw. bei der Gesamtschule 
auch das vorletzte Zeugnis vorgelegt werden. 
 
 
 
Velbert, 19.01.2011 
 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
Holger Richter 
I. Beigeordneter 
 

---------------------------- 
 

Bekanntmachung 
über das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten. 

 
Gemäß § 16 Abs. 5 der Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen für die kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert (Fried-
hofssatzung) wird bekannt gemacht, dass die Verantwortlichen für die nachfolgend aufge-
führten Grabstät-ten nicht mehr erreichbar und feststellbar sind: 
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Waldfriedhof 
 
Wahlgrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 02, Weg 02, Reihe 02.3, Grab 21 – 
22 

Rode Eymer, Margarete Helene 
Eymer, Ernst Walter 

Feld 06, Reihe 01, Grab 16 Franzen Franzen, Bernhard Wilhelm 
Feld 11, Reihe 01.1, Grab 31 – 32 Asbeck Brückmann, Friedrich Wilhelm 

Brückmann, Wilhelm 
Feld 19, Reihe 01, Grab 30 Müller Bosenius, Walter Karl 
Feld 24, Reihe 01, Grab 36 – 37 Kubitzki Kubitzki, Victorie Barbara 

Kubitzki, Joachim Karl 
 
 
 
Friedhof Langenberg – Hohlstraße 
 
Wahlgrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld XVI, Gruppe B/C, Grab 148 Engelbracht Backhaus, Emma 
Feld XXIII, Gruppe C, Grab 93 – 94 Hose Hose, Auguste Wilhelmine Helene 

Hose, Wilhelm 
Feld XXIX, Gruppe B, Grab 59 – 60  Schmidt Schmidt, Emilie 

Schmidt, Albert 
Feld XXIX, Gruppe B, Grab 110 – 111 Eiser Eiser, Emilie Hedwig 

Eiser, Johann Friedrich Josef 
 
 
Friedhof Langenberg – Pütterfeld 
 
Wahlgrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld H, Grab 48 – 49 Schmuck Schmuck, Luise 
Schmuck, Friedrich 

Feld P, Grab 30 – 30a Binzen Binzen, Luise 
Feld P, Grab 38 – 39 Stracke Schmalt, Meta 

Schmalt, Richard 
Feld Q, Grab 98 – 99 Vieth Kudwien, Margarete 

Kudwien Otto 
 
 
 
Urnenwahlgrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld A, Grab 14 Bock Bock, Alfred Josef 
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Die Angehörigen werden hiermit öffentlich aufgefordert, sich innerhalb einer Frist von 4 
Monaten zu melden. Die Frist beginnt am Tage nach dem Aushang dieser Bekanntma-
chung auf dem Friedhof bzw. nach Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Möglichkeit zur Re-
gelung der Verantwortlichkeit ist damit in der Zeit vom 01. Februar 2011 – 01. Juni 2011 
auf Antrag möglich, der schriftlich oder zur Niederschrift bei den Technischen Betrieben 
Velbert AöR, Geschäftsbereich Forst & Friedhöfe, Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert  
einzureichen ist. Nach Ablauf dieser Frist ist der Friedhofträger berechtigt, die Grabstätte 
abzuräumen, einzuebnen und einzusäen. 
Das Nutzungsrecht fällt entschädigungslos an den Friedhofsträger zurück. 
 
Velbert, 27.01.2011 
Technische Betriebe Velbert AöR 
 
gez. gez.     
Güther Böker 
Vorstand TBV AöR Geschäftsbereichsleiter 
 

----------------------------- 
 

Bekanntmachung 
über das Verfügungsrecht an 

Reihengrabstätten. 
 

Gemäß § 30 Abs. 2 der Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen für die kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert (Fried-
hofssatzung) wird bekannt gemacht, dass die Verantwortlichen für die nachfolgend aufge-
führten Grabstätten nicht mehr erreichbar und feststellbar sind: 
 
Nordfriedhof 
 
Reihengrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 20, Reihe 005, Grab 035 Schlimme Schlimme, Norbert Werner Otto 
 
 
Die Angehörigen werden hiermit öffentlich aufgefordert, sich innerhalb einer Frist von 6 
Wochen zu melden. Die Frist beginnt am Tage nach dem Aushang dieser Bekanntma-
chung auf dem Friedhof bzw. nach Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Möglichkeit zur Re-
gelung der Verantwortlichkeit ist damit in der Zeit vom 01. Februar 2011 – 15. März 2011 
auf Antrag möglich, der schriftlich oder zur Niederschrift bei den Technischen Betrieben 
Velbert AöR, Geschäftsbereich Forst & Friedhöfe, Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert  
einzureichen ist. Nach Ablauf dieser Frist ist der Friedhofträger berechtigt, die Grabstätte 
abzuräumen, einzuebnen und einzusäen. 
 
Velbert, 27.01.2011 
Technische Betriebe Velbert AöR 
 
 
gez. gez.    
Güther Böker 
Vorstand TBV AöR Geschäftsbereichsleiter 
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Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 
 
Kraftloserklärung 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
3021067032, 3021186790, 3041081211, 3041302708, 3041315460 
3041420997 - alt 1420991 (R)        4043710138 - alt 3710134 (R) 
3043992217 - alt 3992211 (R)              3021935170 - alt 1935170 (V) 
 
ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse 
Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse 
Velbert (V) , deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist,  wer-
den nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 05. Januar 2011 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
            DER VORSTAND 
 
 
 
Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 
Aufgebot 
 
Die Sparkassenbücher 
 
3021133008, 3021167691, 3031700010, 3041050786 
3021659283 – alt 1659283 (V), 3031739174 – alt 17391746 (H), 3041727383 – alt 
1727387 (R),  3043067275 – alt 3067279 (R) 
 
der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der 
ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R)  und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V) , 
deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden· Ratingen·Velbert ist, werden  aufgebo-
ten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rech-
te unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 20. Januar 2011 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
            DER VORSTAND 
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Öffentliche Zustellung 
 

Frau Nadine Schmalscheidt, geb. 13.08.1988, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes, wird 
hiermit ein Bescheid über die Einstellung, Aufhebung und Rückforderung vom 21.01.2011 
öffentlich zugestellt. Das Schriftstück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 
42551 Velbert, Zimmer 104 eingesehen werden. 
 

Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 

Velbert, den 21.01.2011 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. 
Maurer 
 
 

-------------------------- 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Herrn Önder Üstünel, geb. 30.01.1973, letzte bekannte Anschrift Talstr. 26, 42551 Vel-
bert, wird hiermit eine Mitteilung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 
20.01.2011 öffentlich zugestellt. Das Schriftstück kann im Verwaltungsgebäude 
Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, Zimmer 105 eingesehen werden. 
 

Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 

Velbert, den 26.01.2011  
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 

gez. 
Maurer 
 

---------------------------- 
 

Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen 
 

Die Stadt Velbert schreibt folgende Arbeiten aus: 
 
• Metallbau- und Fassadenarbeiten Halle 3 TBV Neubau 
• Rohbauarbeiten Halle 3 TBV Neubau 
• Kunstrasen und Kunststoffarbeiten Sportplatz Waldschlößchen 
• Sanitärtechnik Halle 3 TBV-Neubau 
• TBV Neubau: Gabionen 
• Heizungstechnik Halle 3 

 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
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Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 
(unter dem Vorbehalt von Änderungen) 

 
 
Dienstag, 01.02.,                                              Umwelt- und Planungsausschuss 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 

 Donnerstag, 03.02.,                                                                      Sportausschuss 
                                                                                          (Vereinsheim SC Velbert) 
 

Dienstag, 08.02.,                                                                          Hauptausschuss 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Mittwoch, 09.02.,                                                                          Kulturausschuss 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 

 Dienstag, 15.02.,                                                                Jugendhilfeausschuss 
                                                                                             (Rathaus, Saal Velbert) 

 
 Mittwoch, 16.02.,                                                                              Integrationsrat  
         (Saal Velbert) 

 
Dienstag, 22.02.,                                                                    R a t   d e r   S t a d t 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Dienstag, 01.03.,                                                 Bezirksausschuss Velbert-Mitte 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Mittwoch, 09.03.,                                     Bezirksausschuss Velbert-Langenberg 
                                                                    (Feuerwache V.-L´berg, Voßkuhlstr. 36) 
 
Dienstag, 15.03.,                                            Bezirksausschuss Velbert-Neviges 
                                                                                (Feuerwache, Velbert-Neviges) 
 

 Montag, 21.03.,                                           Ausschuss für Wirtschaftsförderung 
                                                                           (Sitzungsort wird mit der Einladung 
                                                                                                      bekanntgegeben) 

 
Dienstag, 22.03.,                                              Umwelt- und Planungsausschuss 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 

 Mittwoch, 23.03.,                                                                          Sozialausschuss 
                                                                                             (Rathaus, Saal Velbert) 

 
 Donnerstag, 24.03.,                                                        Verwaltungsrat TBV AöR 
                                                                                                      (Am Lindenkamp) 

 
Dienstag., 29.03.,                                                                         Hauptausschuss 
                                                                                            (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 
Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse beginnen in der Regel um 17.00 Uhr. 
 
*)   neu aufgenommene Termine  
**) Terminänderungen 
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Jahrbuch 2004 bis 2009 
Nach langer Pause gibt es wieder einen Verwaltungsbericht 
 
Endlich ist es soweit: Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause gibt es nun wieder einen 
Verwaltungsbericht. Es trägt den Titel „Jahrbuch 2004 bis 2009“. Erstmals beleuchtet er 
nicht mehr das ver-gangene Jahr, sondern eine komplette Wahlperiode und mit ihm legt 
die Stadtverwaltung Rechenschaft ab über ihre geleistete Arbeit in dieser Zeit. Interes-
senten können das Jahrbuch bei der Pressestelle unter Telefon 02051/26-2209 oder per 
eMail an nicole.fabig@velbert.de anfordern. Das Jahrbuch ist zudem im Internet unter 
www.velbert.de abrufbar. 
Das Jahrbuch spiegelt viele Entscheidungen wieder, die in der letzten Wahlperiode trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen getroffen worden sind. Er geht aber auch auf Entschei-
dungen ein, die woanders getroffen wurden, aber Velberts Entwicklung ebenfalls sehr 
beeinflussen. 
 
 




